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Bekanntmachungen der Stadt Wolfsburg 
 
 
Verkaufsoffener Sonntag in den designer outlets Wolfsburg 
 
Am Sonntag, 15. Oktober 2023 findet in den designer outlets Wolfsburg (DOW) von 13:00 Uhr bis 18:00 
Uhr ein verkaufsoffener Sonntag als ergänzender Rahmen der Veranstaltung „Herbstmarkt“ statt. 
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Bestellung eines Ersatzmitgliedes für den Ortsrat Mitte - West 
 
Herr Uwe Schiller hat nach § 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i. V. m. § 91 Abs. 5 Niedersächsisches Kommunalver-
fassungsgesetz seinen Sitz im Ortsrat Mitte - West mit Wirkung zum 15.10.2023 verloren. Gemäß § 44 
des Nds. Kommunalwahlgesetzes geht der Sitz an erster Stelle an Frau Elke Braun über. Frau Elke 
Braun hat das Amt als Mitglied im Ortsrat Mitte-West abgelehnt. An zweiter Stelle rückt Herr Andreas 
Geiger in den Ortsrat Mitte-West nach. Dieser hat das Amt ebenfalls abgelehnt. An dritter Stelle rückt 
Frau Sandra Jördens nach. Frau Jördens hat das Amt als Mitglied im Ortsrat Mitte-West am 09.10.2023 
angenommen und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt in den Ortsrat eingeführt und verpflichtet. 
 
 
Wolfsburg, 12.10.2023     Der Stadtwahlleiter 
 

 
 

Öffentliche Ausschreibung eines Kehrbezirks in der Stadt Wolfsburg 

 
Die Stadt Wolfsburg schreibt zum 01.12.2023 die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin 
/ bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger auf der Grundlage der §§ 9, 9a, 9b und 10 des Schornsteinfe-
ger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) für den Kehrbezirk WOB-10907 aus. 
 
Die schriftliche Bewerbung ist mit den erforderlichen Unterlagen bis zum 27.10.2023 an folgende Anschrift 
zu richten: 
 

Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich Bürgerdienste, Abteilung Ordnungsamt 01/21 

Postfach 10 09 44, 38409 Wolfsburg oder Porschestr. 49, 38440 Wolfsburg 
 
Nähere Einzelheiten können der Internetseite www.bund.de entnommen werden. 
 
 
Wolfsburg, den 13.10.2023      Der Oberbürgermeister 
 

 
 
Planfeststellung für den Neubau der „Alternativen Grünen Route“ in Wolfsburg, Abschnitt 
Nord (von der Reislinger Straße (K2) (Abschnitt Einmündung Sandkrugstraße) bis BG 
Steimker Gärten, Bau-km 104+000 bis Bau-km 104+886,50) 

 
Der Planfeststellungsbeschluss der Stadt Wolfsburg vom 26.09.2023 für das oben bezeichnete Bauvor-
haben liegt mit je einer Ausfertigung des festgestellten Planes in der Zeit vom 30.10.2023 bis einschließ-
lich 13.11.2023 im Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination, Dieselstraße 17, Zimmer 
3.02a, 38446 Wolfsburg während der Öffnungszeiten 
 
montags und dienstags  von 08.30 bis 16.30 Uhr sowie 
mittwochs und freitags  von 08.30 bis 12.00 Uhr und 
donnerstags    von 08.30 bis 17.30 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Weiterhin besteht auf Nachfrage die Möglichkeit die Unterlagen di-
gital über die städtische Cloud einzusehen. (Kontakt: sekretariat.strassenbau@stadt.wolfsburg.de) Den 
bekannten Betroffenen und den Beteiligten, über deren Einwendungen entschieden worden ist, wurde 
der Planfeststellungsbeschluss gesondert zugestellt. Gem. § 38 Niedersächsisches Straßengesetz 
(NStrG) in Verbindung mit § 74 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) gilt mit dem Ende der 
Auslegungsfrist der Planfeststellungsbeschluss gegenüber allen übrigen Betroffenen als zugestellt. 
 

http://www.bund.de/
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Satzung 
der Stadt Wolfsburg über die Teilnahme an der Schulverpflegung sowie die Erhebung 

von Gebühren im Primarbereich 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191), sowie der §§ 1, 2 und 5 des 
Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt 
geändert am 28.06.2023 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Stadt Wolfsburg am 28.09.2023 beschlos-
sen: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt für die von der Stadt Wolfsburg begründete Einrichtung für die Abgabe von Speisen 

zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittags- und Nachmittagsverpflegung) im Primarbereich. 

 
(2) Zum Geltungsbereich gehören alle Grundschulen und Primarbereiche von Gesamtschulen und För-

derschulen sowie der Sekundarbereich der Peter-Pan-Schule, die am Verpflegungskonzept der Stadt 

Wolfsburg teilnehmen.  

Der Geltungsbereich der Gebührensatzung erweitert sich automatisch auf alle Grundschulen, die dem 
Verpflegungskonzept angeschlossen werden.  

 
(3) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. 

 

§ 2 Aufgaben 

(1) Die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Schule, erbringt mit dieser Einrichtung für die Inanspruch-

nahme der Mittags- und Nachmittagsverpflegung eine steuerbefreite Leistung i.S.d. § 4 Abs. 23 Um-

satzsteuergesetz (UStG) mit folgenden Aufgaben: 

 
Vorhalten und Einsatz von:  

a) technischer und personeller Ausstattung für das Verpflegungskonzept an den Grundschulen sowie 

für zeitlich begrenzte Übergangslösungen in Form einer Warmverpflegung. 

 
b) Räumlichkeiten, insbesondere Küchen und (Mehrzweck-) Speiseräume.  

 
c) Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen an Ort und Stelle, z.B. Tische, Stühle, Warmhaltevor-

richtungen, Geschirr, Besteck. 

 
d) Rücknahme- und Entsorgungssystemen für Speisereste. 

 
e) Spüldiensten. 

 
(2) Die Stadt Wolfsburg kann die Durchführung der Aufgabe als Gesamtaufgabe oder Teilaufgabe ganz 

oder zeitlich begrenzt durch gesonderte vertragliche Regelungen auf Dritte übertragen. 
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§ 3 Nutzungsberechtigte 

Die Einrichtung steht den Schüler*innen, Lehrkräften und dritten Personen an den Grundschulen, die an 
dem Verpflegungskonzept teilnehmen, für die Inanspruchnahme der Mittags- und Nachmittagsverpfle-
gung nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zur Verfügung. 

 

§ 4 Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist, wer an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung angemeldet ist oder als Sorge-
berechtigte*r oder diesen gleichgestellte Personen, bei dem das Kind den Lebensmittelpunkt hat, oder als 
Pflegeeltern in Vollzeitpflege im Sinne des § 33 SGB VIII eine*n Schüler*in zur Mittags- und Nachmittags-
verpflegung angemeldet hat.  
 

§ 5 Anmeldung  

(1) Die Nutzung der Einrichtungen bzw. die Entgegennahme von Speisen und Getränken setzt voraus, 

dass der/die Schüler*in oder die sonstige Person zuvor angemeldet worden ist bzw. sich angemeldet 

hat. 

 
(2) Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch Ausfüllen eines gesonderten Anmeldebogens durch den/die 

Sorgeberechtigte*n.  

 
a) Die Anmeldung kann in der Regel nur für das gesamte Schuljahr erklärt werden und bindet 

grundsätzlich zur Teilnahme an der Verpflegung bzw. zur Gebührenentrichtung in dem gesam-

ten Schuljahr.  

 
b) Die Anmeldung verlängert sich regelmäßig um ein weiteres Schuljahr, sofern keine Abmeldung 

nach § 6 Abs. 1 und 2 erfolgt. 

 
c) Die Anmeldung im laufenden Schuljahr ist in der Regel nur mit einem Vorlauf von zwei Wochen 

zum Ende des Monats möglich. Wirksam wird die Anmeldung zum 01. des Folgemonats. 

 
(3) Sonstige Personen, können sich ebenfalls schriftlich durch Ausfüllen eines Anmeldebogens zur Teil-

nahme an der Mittagsverpflegung anmelden. Im Falle der Minderjährigkeit erfolgt die Anmeldung durch 

den/die gesetzliche*n Vertreter*in. 

 
(4) Sofern an der besuchten Schule eine Verpflegung unter Beachtung von Allergien oder Unverträglich-

keiten möglich ist und diese gewünscht wird, ist die Erforderlichkeit durch ein ärztliches Attest zu be-

legen. Wird kein entsprechendes Attest eingereicht, kann keine Anmeldung erfolgen. 
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§ 6 Abmeldung 

(1) Die folgenden Regelungen zur Abmeldung gelten in der Regel im Zusammenhang mit der Abmeldung 

vom Ganztag im Grundschulbereich. Die Abmeldung ist schriftlich durch Ausfüllen eines gesonderten 

Formblattes durch den/die Sorgeberechtigte*n gegenüber dem Schulsekretariat oder dem Geschäfts-

bereich Schule beim Team Schulverpflegung zu erklären.  

 
(2) Die Abmeldung von der Mittags- und Nachmittagsverpflegung für das kommende Schuljahr muss mit 

einer Frist von zwei Wochen bis zum Ende des Schuljahres erfolgen. Erfolgt keine Abmeldung inner-

halb dieser Frist, verlängert sich die Anmeldung regelmäßig für die Zeit ab dem nächsten 01.08. um 

ein weiteres volles Schuljahr. 

 
(3) Die Teilnahme an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung und die damit verbundene Gebühren-

pflicht endet abweichend von Abs. 2 ohne besondere Erklärung mit Ende des Schuljahres, in dem 

der/die Schüler*in auf eine Schule der Sekundarstufe wechselt. 

 
(4) Erfolgt eine Beendigung der Teilnahme am Ganztag ohne Abmeldung gemäß Abs. 1 und 2, meldet 

die Stadt Wolfsburg ihrerseits den/die Schüler*in ab Kenntnisnahme der Beendigung von der Schul-

verpflegung ab. Die Gebührenpflicht bleibt bis zum Endes des Kalendermonats der Abmeldung beste-

hen.  

 
(5) Eine unterjährige Abmeldung von der Mittags- und Nachmittagsverpflegung ist in der Regel in folgen-

den Fällen zulässig: 

 
a) Abmeldung von der Teilnahme am Ganztag, 

 
b) Schulwechsel zu einer Schule, die nicht am in § 1 Abs. 2 genannten Verpflegungskonzept 

teilnimmt oder 

 
c) Vorlage einer ärztlich nachgewiesenen Notwendigkeit der Spezialernährung, die nicht im Rah-

men des Verpflegungskonzeptes abgedeckt werden kann. 

 
d) Zum Ende des Schulhalbjahrs 

 
Die unterjährige Abmeldung von der Mittags- und Nachmittagsverpflegung muss mit einer Frist von 
zwei Wochen bis zum Ende des Kalendermonats erfolgen.  

 

§ 7 Zeitlich befristete Abmeldung (Abbestellung) 

(1) Eine zeitlich befristete Abmeldung (Abbestellung) ist aus zwingenden Gründen, in denen der/die Schü-

ler*in die Schule mindestens zwei Wochen durchgehend nicht besuchen kann (Krankheit oder Reha-

Maßnahme), möglich. 
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(2) Eine automatische Abbestellung erfolgt bei genehmigten schulischen Veranstaltungen, an denen 

keine Mittags- und Nachmittagsverpflegung stattfindet, beispielsweise bei Klassenfahrten und Studien-

tagen. 

 
(3) Eine Erstattung der Gebühren für die entfallenen Verpflegungstage ist nur nach den Vorschriften des 

§ 14 möglich. 

 
 

§ 8 Änderungen von Verpflegungstagen und/oder Menülinien 

(1) Eine Veränderung der Verpflegungstage ist nur im Zusammenhang mit der Änderung der Teilnahme 

am Ganztag möglich. Sie ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende durch die/den Sorge-

berechtigte*n schriftlich durch Ausfüllen eines gesonderten Formblattes im Schulsekretariat zu erklä-

ren. Wirksam wird die Änderung zum 01. des Folgemonats.  

 
(2) Eine Änderung der Menülinie ist durch die/den Sorgeberechtigte*n frühestmöglich schriftlich durch 

Ausfüllen eines gesonderten Formblattes mitzuteilen und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt umge-

setzt. Im Falle von Sonderessen bei Lebensmittelunverträglichkeiten/-allergien kann es wegen not-

wendigen Vorplanungen zu einer Verzögerung kommen. 

 

§ 9 Höhe der Benutzungsgebühr 

(1) Die Gebühr beträgt für die Schüler*innen 4,50 Euro je Verpflegungstag. Ab dem 01.08.2024 beträgt 

die Gebühr für die Schüler*innen 5,00 Euro je Verpflegungstag. 

 
(2) Die Höhe der Jahresgebühr wird anhand der durchschnittlichen Anzahl an Verpflegungstagen be-

stimmt und per Bescheid (Jahresgebührenbescheid) festgesetzt. 

 
(3) Die Jahresgebühr richtet sich nach der Anzahl der Verpflegungstage pro Woche, an denen der/die 

Schüler*in zur Teilnahme an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung angemeldet ist und berechnet 
sich gemäß den nachfolgenden Tabellen. 

 
 

Abonnementsgebühren für Schüler*innen ab 01.02.2024 

Verpflegungstage pro Woche 

 

Gebührenhöhe 

Pro Jahr Pro Monat 

5 Tage 810,00 € 67,50 € 

4 Tage 648,00 € 54,00 € 

3 Tage 486,00 € 40,50 € 

2 Tage 324,00 € 27,00 € 

1 Tag 162,00 € 13,50 € 



Jahrgang 20                                          Amtsblatt Nr. 41                        Wolfsburg, 13. Oktober 2023                          Seite 544 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(4) Für sonstige Personen beträgt die Gebühr 5,40 Euro je Verpflegungstag und berechnet sich nach der 

folgenden Tabelle. 

 
Abonnementsgebühren für sonstige Personen 

Verpflegungstage pro Woche 

 

Gebührenhöhe 

Pro Schuljahr Pro Monat 

5 Tage 972,00 € 81,00 € 

4 Tage 777,60 € 64,80 € 

3 Tage 583,20 € 48,60 € 

2 Tage 388,80 € 32,40 € 

1 Tag 194,40 € 16,20 € 

 
 
(5) Die Gebührensätze können ohne eine Änderung dieser Satzung jeweils zum 01.08. eines Jahres um 

bis zu 10 vom Hundert erhöht werden.  

 

§ 10 Ermäßigung der Benutzungsgebühr 

 

Die Gebühr nach § 9 kann auf Antrag entfallen, wenn ein Nachweis aufgrund des Bildungs- und Teilhabe-
paketes des Bundes vorgelegt wird. Der Nachweis ist im Geschäftsbereich Schule beim Team Schulver-
pflegung vorzulegen. 

 
 
 

 
 

Abonnementsgebühren für Schüler*innen ab dem 01.08.2024 

Verpflegungstage pro Woche 

Gebührenhöhe 

Pro Schuljahr Pro Monat 

5 Tage 900,00 € 75,00 € 

4 Tage 720,00 € 60,00 € 

3 Tage 540,00 € 45,00 € 

2 Tage 360,00 € 30,00 € 

1 Tage 180,00 € 15,00 € 
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§ 11 Fälligkeit und Entrichtung der Benutzungsgebühr 

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt, zu dem die schriftliche Anmeldung gem. § 5 erklärt wor-
den ist, bei laufender Teilnahme jeweils am 01.08. eines Jahres für das gesamte Gebührenjahr und endet 
nach Maßgabe des § 6 dieser Satzung.  
 
 

a) Der/die Gebührenschuldner*in wird nach Entstehung der Gebührenpflicht durch einen schrift-

lichen Bescheid zur Gebührenentrichtung herangezogen. 

 
b) Die Gebühr wird mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Laufend wird die Gebühr 

zum letzten Werktag des jeweiligen Monats fällig.  

 
§ 12 Erstattung der Benutzungsgebühren 

(1) Eine Erstattung nicht wahrgenommener Verpflegungstage ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Bei der 

Festlegung des Jahrespreises sind Verpflegungsausfälle durch Krankheit, Klassenfahrten, Schulaus-

flüge und sonstige Abwesenheiten berücksichtigt.  

 
(2) Eine anteilige Erstattung der Verpflegungsgebühr ist nur möglich, wenn die Verpflegung aufgrund 

eines durch den Schulträger zu vertretenden Grundes oder einer krankheitsbedingten Abwesenheit 

oder einer Reha-Maßnahme von mehr als zwei Wochen durchgehend nicht erfolgt. 

 
(3) Die Erstattung erfolgt einmal jährlich nach Ablauf des Schuljahres. 

 
§ 13 Verfahren bei Nichtzahlung 
 
(1) Rückständige Gebühren werden im Zwangsvollstreckungsverfahren eingezogen.  

 
(2) Befindet sich der/die Gebührenschuldner*in trotz Mahnung mit mehr als drei Monatsbeträgen im Zah-

lungsrückstand, so ist die Stadt Wolfsburg berechtigt, ihrerseits eine Abmeldung des/der Schüler*in 

von der Verpflegung vorzunehmen.  

 
(3) Der/die Gebührenschuldner*in wird von der Stadt Wolfsburg vorab schriftlich über die geplante Abmel-

dung informiert.  

 
§ 14 Wirksamkeit von Erklärungen 

Alle Erklärungen bezüglich der Teilnahme an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung und der Gebühren-
abrechnung (An- und Abmeldungen, Änderungen, Krankmeldungen usw.) müssen für ihre Wirksamkeit von 
dem/der Gebührenschuldner*in grundsätzlich schriftlich gegenüber dem Geschäftsbereich Schule abgege-
ben werden.  
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§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Der Geschäftsbereich Schule der Stadt Wolfsburg ist berechtigt, die für die Organisation und Abrech-

nung der Mittags- und Nachmittagsverpflegung notwendigen personenbezogenen Daten der Schü-

ler*innen und deren Sorgeberechtigten sowie der sonstigen Personen zu verarbeiten. 

(2) Er ist auch berechtigt, die im Zusammenhang mit der Anmeldung zum Ganztag vorliegenden Daten-

bestände der Schulen zu verarbeiten, sofern es sich um Daten von Schüler*innen und deren Sorge-

berechtigten handelt, die an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung teilnehmen. 

(3) Es werden nur die Daten verarbeitet, die für die Organisation und Abwicklung der Mittags- und Nach-

mittagsverpflegung im Rahmen des Konzepts nach § 1 Abs. 2 benötigt werden. Eine Weitergabe der 

Daten erfolgt nur an Dritte, die in die Schulverpflegung eingebunden sind. 

(4) Die Schulsekretariate sind berechtigt, die notwendigen Daten im Auftrag der Stadt Wolfsburg zu erhe-

ben und an den Geschäftsbereich Schule zur weiteren Verarbeitung weiterzuleiten.  

(5) Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Niedersächsische Datenschutzgesetz (NDSG) 

in der jeweils gültigen Fassung finden Anwendung. 

 

§ 16 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.02.2024 in Kraft. 

 

Satzung öffentlich bekannt gemacht:    07.07.2023 

Satzung in Kraft getreten am:              01.08.2023 

1. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 13.10.2023 

1. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  __.__.2023 

 

 

Wolfsburg, 13.10.2023 

Der Oberbürgermeister 

 

 
 

Satzung 
der Stadt Wolfsburg über die Teilnahme an der Schulverpflegung sowie die Erhebung 

von Gebühren im Primarbereich 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191), sowie der §§ 1, 2 und 5 des 
Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt 
geändert am 28.06.2023 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Stadt Wolfsburg am 28.09.2023 beschlos-
sen: 
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§ 1 Geltungsbereich 

(4) Diese Satzung gilt für die von der Stadt Wolfsburg begründete Einrichtung für die Abgabe von Speisen 

zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittags- und Nachmittagsverpflegung) im Primarbereich. 

 
(5) Zum Geltungsbereich gehören alle Grundschulen und Primarbereiche von Gesamtschulen und För-

derschulen sowie der Sekundarbereich der Peter-Pan-Schule, die am Verpflegungskonzept der Stadt 

Wolfsburg teilnehmen.  

Der Geltungsbereich der Gebührensatzung erweitert sich automatisch auf alle Grundschulen, die dem 
Verpflegungskonzept angeschlossen werden.  

 
(6) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. 

 
 

§ 2 Aufgaben 

(3) Die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Schule, erbringt mit dieser Einrichtung für die Inanspruch-

nahme der Mittags- und Nachmittagsverpflegung eine steuerbefreite Leistung i.S.d. § 4 Abs. 23 Um-

satzsteuergesetz (UStG) mit folgenden Aufgaben: 

 
Vorhalten und Einsatz von:  

f) technischer und personeller Ausstattung für das Verpflegungskonzept an den Grundschulen sowie 

für zeitlich begrenzte Übergangslösungen in Form einer Warmverpflegung. 

 
g) Räumlichkeiten, insbesondere Küchen und (Mehrzweck-) Speiseräume.  

 
h) Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen an Ort und Stelle, z.B. Tische, Stühle, Warmhaltevor-

richtungen, Geschirr, Besteck. 

 
i) Rücknahme- und Entsorgungssystemen für Speisereste. 

 
j) Spüldiensten. 

 
(4) Die Stadt Wolfsburg kann die Durchführung der Aufgabe als Gesamtaufgabe oder Teilaufgabe ganz 

oder zeitlich begrenzt durch gesonderte vertragliche Regelungen auf Dritte übertragen. 

 

§ 3 Nutzungsberechtigte 

Die Einrichtung steht den Schüler*innen, Lehrkräften und dritten Personen an den Grundschulen, die an 
dem Verpflegungskonzept teilnehmen, für die Inanspruchnahme der Mittags- und Nachmittagsverpfle-
gung nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zur Verfügung. 
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§ 4 Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist, wer an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung angemeldet ist oder als Sorge-
berechtigte*r oder diesen gleichgestellte Personen, bei dem das Kind den Lebensmittelpunkt hat, oder als 
Pflegeeltern in Vollzeitpflege im Sinne des § 33 SGB VIII eine*n Schüler*in zur Mittags- und Nachmittags-
verpflegung angemeldet hat.  
 

§ 5 Anmeldung  

(5) Die Nutzung der Einrichtungen bzw. die Entgegennahme von Speisen und Getränken setzt voraus, 

dass der/die Schüler*in oder die sonstige Person zuvor angemeldet worden ist bzw. sich angemeldet 

hat. 

 
(6) Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch Ausfüllen eines gesonderten Anmeldebogens durch den/die 

Sorgeberechtigte*n.  

 
a) Die Anmeldung kann in der Regel nur für das gesamte Schuljahr erklärt werden und bindet 

grundsätzlich zur Teilnahme an der Verpflegung bzw. zur Gebührenentrichtung in dem gesam-

ten Schuljahr.  

 
b) Die Anmeldung verlängert sich regelmäßig um ein weiteres Schuljahr, sofern keine Abmeldung 

nach § 6 Abs. 1 und 2 erfolgt. 

 
c) Die Anmeldung im laufenden Schuljahr ist in der Regel nur mit einem Vorlauf von zwei Wochen 

zum Ende des Monats möglich. Wirksam wird die Anmeldung zum 01. des Folgemonats. 

 
(7) Sonstige Personen, können sich ebenfalls schriftlich durch Ausfüllen eines Anmeldebogens zur Teil-

nahme an der Mittagsverpflegung anmelden. Im Falle der Minderjährigkeit erfolgt die Anmeldung durch 

den/die gesetzliche*n Vertreter*in. 

 
(8) Sofern an der besuchten Schule eine Verpflegung unter Beachtung von Allergien oder Unverträglich-

keiten möglich ist und diese gewünscht wird, ist die Erforderlichkeit durch ein ärztliches Attest zu be-

legen. Wird kein entsprechendes Attest eingereicht, kann keine Anmeldung erfolgen. 

 

§ 6 Abmeldung 

(6) Die folgenden Regelungen zur Abmeldung gelten in der Regel im Zusammenhang mit der Abmeldung 

vom Ganztag im Grundschulbereich. Die Abmeldung ist schriftlich durch Ausfüllen eines gesonderten 

Formblattes durch den/die Sorgeberechtigte*n gegenüber dem Schulsekretariat oder dem Geschäfts-

bereich Schule beim Team Schulverpflegung zu erklären.  

 
(7) Die Abmeldung von der Mittags- und Nachmittagsverpflegung für das kommende Schuljahr muss mit 

einer Frist von zwei Wochen bis zum Ende des Schuljahres erfolgen. Erfolgt keine Abmeldung inner-

halb dieser Frist, verlängert sich die Anmeldung regelmäßig für die Zeit ab dem nächsten 01.08. um 

ein weiteres volles Schuljahr. 
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(8) Die Teilnahme an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung und die damit verbundene Gebühren-

pflicht endet abweichend von Abs. 2 ohne besondere Erklärung mit Ende des Schuljahres, in dem 

der/die Schüler*in auf eine Schule der Sekundarstufe wechselt. 

 
(9) Erfolgt eine Beendigung der Teilnahme am Ganztag ohne Abmeldung gemäß Abs. 1 und 2, meldet 

die Stadt Wolfsburg ihrerseits den/die Schüler*in ab Kenntnisnahme der Beendigung von der Schul-

verpflegung ab. Die Gebührenpflicht bleibt bis zum Endes des Kalendermonats der Abmeldung beste-

hen.  

 
(10) Eine unterjährige Abmeldung von der Mittags- und Nachmittagsverpflegung ist in der Regel in fol-

genden Fällen zulässig: 

 
a) Abmeldung von der Teilnahme am Ganztag, 

 
b) Schulwechsel zu einer Schule, die nicht am in § 1 Abs. 2 genannten Verpflegungskonzept 

teilnimmt oder 

 
c) Vorlage einer ärztlich nachgewiesenen Notwendigkeit der Spezialernährung, die nicht im Rah-

men des Verpflegungskonzeptes abgedeckt werden kann. 

 
d) Zum Ende des Schulhalbjahrs 

 
Die unterjährige Abmeldung von der Mittags- und Nachmittagsverpflegung muss mit einer Frist von 
zwei Wochen bis zum Ende des Kalendermonats erfolgen.  

 

§ 7 Zeitlich befristete Abmeldung (Abbestellung) 

(4) Eine zeitlich befristete Abmeldung (Abbestellung) ist aus zwingenden Gründen, in denen der/die Schü-

ler*in die Schule mindestens zwei Wochen durchgehend nicht besuchen kann (Krankheit oder Reha-

Maßnahme), möglich. 

 
(5) Eine automatische Abbestellung erfolgt bei genehmigten schulischen Veranstaltungen, an denen 

keine Mittags- und Nachmittagsverpflegung stattfindet, beispielsweise bei Klassenfahrten und Studien-

tagen. 

 
(6) Eine Erstattung der Gebühren für die entfallenen Verpflegungstage ist nur nach den Vorschriften des 

§ 14 möglich. 
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§ 8 Änderungen von Verpflegungstagen und/oder Menülinien 

(3) Eine Veränderung der Verpflegungstage ist nur im Zusammenhang mit der Änderung der Teilnahme 

am Ganztag möglich. Sie ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende durch die/den Sorge-

berechtigte*n schriftlich durch Ausfüllen eines gesonderten Formblattes im Schulsekretariat zu erklä-

ren. Wirksam wird die Änderung zum 01. des Folgemonats.  

 
(4) Eine Änderung der Menülinie ist durch die/den Sorgeberechtigte*n frühestmöglich schriftlich durch 

Ausfüllen eines gesonderten Formblattes mitzuteilen und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt umge-

setzt. Im Falle von Sonderessen bei Lebensmittelunverträglichkeiten/-allergien kann es wegen not-

wendigen Vorplanungen zu einer Verzögerung kommen. 

 

§ 9 Höhe der Benutzungsgebühr 

(6) Die Gebühr beträgt für die Schüler*innen 4,00 Euro je Verpflegungstag. 

 
(7) Die Höhe der Jahresgebühr wird anhand der durchschnittlichen Anzahl an Verpflegungstagen be-

stimmt und per Bescheid (Jahresgebührenbescheid) festgesetzt. 

 

(8) Die Jahresgebühr richtet sich nach der Anzahl der Verpflegungstage pro Woche, an denen der/die 
Schüler*in zur Teilnahme an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung angemeldet ist und berechnet 
sich gemäß nachfolgender Tabelle. 

 
 
 

Abonnementsgebühren für Schüler*innen 

Verpflegungstage pro Woche 

 

Gebührenhöhe 

Pro Jahr Pro Monat 

5 Tage 720,00 € 60,00 € 

4 Tage 576,00 € 48,00 € 

3 Tage 432,00 € 36,00 € 

2 Tage 288,00 € 24,00 € 

1 Tag 144,00 € 12,00 € 
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(9) Für sonstige Personen beträgt die Gebühr 5,40 Euro je Verpflegungstag und berechnet sich nach der 

folgenden Tabelle. 

 
Abonnementsgebühren für sonstige Personen 

Verpflegungstage pro Woche 

 

Gebührenhöhe 

Pro Schuljahr Pro Monat 

5 Tage 972,00 € 81,00 € 

4 Tage 777,60 € 64,80 € 

3 Tage 583,20 € 48,60 € 

2 Tage 388,80 € 32,40 € 

1 Tag 194,40 € 16,20 € 

 

 

(10) Die Gebührensätze können ohne eine Änderung dieser Satzung jeweils zum 01.08. eines Jahres 

um bis zu 10 vom Hundert erhöht werden.  

 

§ 10 Ermäßigung der Benutzungsgebühr 

 
Die Gebühr nach § 9 kann auf Antrag entfallen, wenn ein Nachweis aufgrund des Bildungs- und Teilhabe-
paketes des Bundes vorgelegt wird. Der Nachweis ist im Geschäftsbereich Schule beim Team Schulver-
pflegung vorzulegen. 

 

 
§ 11 Fälligkeit und Entrichtung der Benutzungsgebühr 

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt, zu dem die schriftliche Anmeldung gem. § 5 erklärt wor-
den ist, bei laufender Teilnahme jeweils am 01.08. eines Jahres für das gesamte Gebührenjahr und endet 
nach Maßgabe des § 6 dieser Satzung.  
 
 

c) Der/die Gebührenschuldner*in wird nach Entstehung der Gebührenpflicht durch einen schrift-

lichen Bescheid zur Gebührenentrichtung herangezogen. 

 
d) Die Gebühr wird mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Laufend wird die Gebühr 

zum letzten Werktag des jeweiligen Monats fällig.  
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§ 12 Erstattung der Benutzungsgebühren 

(4) Eine Erstattung nicht wahrgenommener Verpflegungstage ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Bei der 

Festlegung des Jahrespreises sind Verpflegungsausfälle durch Krankheit, Klassenfahrten, Schulaus-

flüge und sonstige Abwesenheiten berücksichtigt.  

 
(5) Eine anteilige Erstattung der Verpflegungsgebühr ist nur möglich, wenn die Verpflegung aufgrund 

eines durch den Schulträger zu vertretenden Grundes oder einer krankheitsbedingten Abwesenheit 

oder einer Reha-Maßnahme von mehr als zwei Wochen durchgehend nicht erfolgt. 

 
(6) Die Erstattung erfolgt einmal jährlich nach Ablauf des Schuljahres. 

 
§ 13 Verfahren bei Nichtzahlung 
 
(4) Rückständige Gebühren werden im Zwangsvollstreckungsverfahren eingezogen.  

 
(5) Befindet sich der/die Gebührenschuldner*in trotz Mahnung mit mehr als drei Monatsbeträgen im Zah-

lungsrückstand, so ist die Stadt Wolfsburg berechtigt, ihrerseits eine Abmeldung des/der Schüler*in 

von der Verpflegung vorzunehmen.  

 
(6) Der/die Gebührenschuldner*in wird von der Stadt Wolfsburg vorab schriftlich über die geplante Abmel-

dung informiert.  

 
§ 14 Wirksamkeit von Erklärungen 

Alle Erklärungen bezüglich der Teilnahme an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung und der Gebühren-
abrechnung (An- und Abmeldungen, Änderungen, Krankmeldungen usw.) müssen für ihre Wirksamkeit von 
dem/der Gebührenschuldner*in grundsätzlich schriftlich gegenüber dem Geschäftsbereich Schule abgege-
ben werden.  

 
§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(6) Der Geschäftsbereich Schule der Stadt Wolfsburg ist berechtigt, die für die Organisation und Abrech-

nung der Mittags- und Nachmittagsverpflegung notwendigen personenbezogenen Daten der Schü-

ler*innen und deren Sorgeberechtigten sowie der sonstigen Personen zu verarbeiten. 

 
(7) Er ist auch berechtigt, die im Zusammenhang mit der Anmeldung zum Ganztag vorliegenden Daten-

bestände der Schulen zu verarbeiten, sofern es sich um Daten von Schüler*innen und deren Sorge-

berechtigten handelt, die an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung teilnehmen. 

 
(8) Es werden nur die Daten verarbeitet, die für die Organisation und Abwicklung der Mittags- und Nach-

mittagsverpflegung im Rahmen des Konzepts nach § 1 Abs. 2 benötigt werden. Eine Weitergabe der 

Daten erfolgt nur an Dritte, die in die Schulverpflegung eingebunden sind. 

 
(9) Die Schulsekretariate sind berechtigt, die notwendigen Daten im Auftrag der Stadt Wolfsburg zu erhe-

ben und an den Geschäftsbereich Schule zur weiteren Verarbeitung weiterzuleiten.  
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(10) Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Niedersächsische Datenschutzgesetz 

(NDSG) in der jeweils gültigen Fassung finden Anwendung. 

 

§ 16 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.11.2023 in Kraft. 

 

Satzung öffentlich bekannt gemacht:    07.07.2023 

Satzung in Kraft getreten am:              01.08.2023 

1. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 13.10.2023 

1. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  __.__.2023 

 

 

Wolfsburg, 13.10.2023 

Der Oberbürgermeister 

 

 
 

Satzung 

der Stadt Wolfsburg über die Teilnahme an der Schulverpflegung sowie die Erhebung 
von Gebühren im Sekundarbereich  

 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191), sowie der §§ 1, 2 und 5 des 
Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt 
geändert am 28.06.2023 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Stadt Wolfsburg am 28.09.2023 beschlos-
sen: 

 

§ 1 Geltungsbereich, Name und Geschäftsjahr 

(7) Diese Satzung gilt für die von der Stadt Wolfsburg begründete Einrichtung für die Abgabe von Speisen 

zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittags- und Nachmittagsverpflegung) im Sekundarbereich. 

 
(8) Zum Geltungsbereich gehören alle weiterführenden Schulen, die am Verpflegungskonzept der Stadt 

Wolfsburg teilnehmen.  

Der Geltungsbereich der Gebührensatzung erweitert sich automatisch auf alle weiterführenden Schu-
len, die dem Verpflegungskonzept angeschlossen werden. 

 
(9) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. 

 
(10) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 2 Aufgaben 

(5) Die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Schule, erbringt mit dieser Einrichtung für die Inanspruch-

nahme der Mittags- und Nachmittagsverpflegung eine steuerbefreite Leistung i.S.d. § 4 Abs. 23 Um-

satzsteuergesetz (UStG) mit folgenden Aufgaben: 

 
Vorhalten und Einsatz von:  

k) technischer und personeller Ausstattung für das Verpflegungskonzept an den Schulen sowie für 

zeitlich begrenzte Übergangslösungen in Form einer Warmverpflegung. 

 
l) Räumlichkeiten, insbesondere Küchen und (Mehrzweck-) Speiseräume.  

 
m) Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen an Ort und Stelle, z.B. Tische, Stühle, Warmhaltevor-

richtungen, Geschirr, Besteck. 

 
n) Rücknahme- und Entsorgungssystemen für Speisereste. 

 
o) Spüldiensten. 

 
(6) Die Stadt Wolfsburg kann die Durchführung der Aufgabe als Gesamtaufgabe oder Teilaufgabe ganz 

oder zeitlich begrenzt durch gesonderte vertragliche Regelungen auf Dritte übertragen. 

 
§ 3 Nutzungsberechtigte 

Die Einrichtung steht den Schüler*innen, Lehrkräften und dritten Personen an den Schulen, die an dem 
Verpflegungskonzept teilnehmen, für die Inanspruchnahme der Mittags- und Nachmittagsverpflegung 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zur Verfügung. 

 

§ 4 Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist, wer an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung angemeldet ist oder als Sorge-
berechtigte*r oder diesen gleichgestellte Personen, bei dem das Kind den Lebensmittelpunkt hat, oder als 
Pflegeeltern in Vollzeitpflege im Sinne des § 33 SGB VIII eine*n Schüler*in zur Mittags- und Nachmittags-
verpflegung angemeldet hat.  
 

§ 5 Anmeldung  

(9) Die Nutzung der Einrichtungen bzw. die Entgegennahme von Speisen und Getränken setzt voraus, 

dass der/die Schüler*in oder die sonstige Person zuvor angemeldet worden ist bzw. sich angemeldet 

hat. 

 
(10) Die Anmeldung von Schüler*innen an Schulen der Sekundarstufe erfolgt schriftlich und in der Re-

gel bei Anmeldung an der jeweiligen Schule.  

 
a) Die Anmeldung erfolgt gegenüber der Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH Wollino. 
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b) Die Anmeldung bindet die Schüler*innen, sofern kein entgegenstehendes pädagogisches Kon-

zept an der Schule existiert, nicht an die Abnahme von Speisen, sondern berechtigt die Schü-

ler*innen zur Teilnahme an dem Vorbestell- und Abrechnungssystem.  

 
c) Mit Verlassen der jeweiligen Schule erfolgt eine automatische Abmeldung. 

 

(11) Sonstige Personen können sich ebenfalls schriftlich durch Ausfüllen eines Anmeldebogens zur 

Teilnahme an der Mittagsverpflegung gegenüber der Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH Wollino 

anmelden. Im Falle der Minderjährigkeit erfolgt die Anmeldung durch den/die gesetzliche*n Vertre-

ter*in. 

 
(12) Sofern an der besuchten Schule eine Verpflegung unter Beachtung von Allergien oder Unverträg-

lichkeiten möglich ist und diese gewünscht wird, ist die Erforderlichkeit durch ein ärztliches Attest zu 

belegen. Wird kein entsprechendes Attest eingereicht, kann keine Anmeldung erfolgen. 

 
 
§ 6 Höhe der Benutzungsgebühr 
 

(1) An den weiterführenden Schulen beträgt die Gebühr für Schüler*innen bei Nutzung des Vorbestell-
systems 4,50 Euro je Verpflegungstag. Ab dem 01.08.2024 beträgt die die Gebühr für Schüler*innen 
bei Nutzung des Vorbestellsystems 5,00 Euro je Verpflegungstag. 

 
(2) Die Gebühr für eine Kaltverpflegung, beispielsweise in Form einer Lunchtüte, beträgt 4,50 Euro je 

Verpflegungstag. Ab dem 01.08.2024 beträgt die die Gebühr für Schüler*innen für eine Kaltverpfle-
gung, beispielsweise in Form einer Lunchtüte, 5,00 Euro je Verpflegungstag. 

 
(3) Für sonstige Personen beträgt die Gebühr 5,40 Euro je Verpflegungstag. 

 
(4) Die Gebührensätze können ohne eine Änderung dieser Satzung jeweils zum 01.08. eines Jahres um 

bis zu 10 vom Hundert erhöht werden.  

§ 7 Ermäßigung der Benutzungsgebühr 

Die Gebühr nach § 6 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 kann auf Antrag entfallen, wenn ein Nachweis aufgrund 

des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes vorgelegt wird. Der Nachweis ist bei der Wolfsburger 

Schulverpflegungs GmbH abzugeben. 

 
§ 8 Entstehung und Fälligkeit der Benutzungsgebühr 

Bei Nutzung des Vorbestell- und Abrechnungssystems gem. § 5 wird die Gebühr mit Vorbestellung bzw. 
bei Inanspruchnahme der Einrichtung fällig. 
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§ 9 Wirksamkeit von Erklärungen 

Alle Erklärungen bezüglich der Teilnahme an der Mittags- und Nachmittagsverpflegung und der Gebühren-
abrechnung (An- und Abmeldungen, Änderungen usw.) müssen für ihre Wirksamkeit von dem/der Gebüh-
renschuldner*in grundsätzlich schriftlich bei der Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH Wollino abgegeben 
werden. 

 
§ 10 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Der Geschäftsbereich Schule der Stadt Wolfsburg und die vom Geschäftsbereich Schule beauftragte 
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH sind berechtigt, die für die Organisation und Abrechnung der Mit-
tags- und Nachmittagsverpflegung notwendigen personenbezogenen Daten der Schüler*innen und deren 
Sorgeberechtigten sowie der sonstigen Personen zu verarbeiten. 

 
(11) Es werden nur die Daten verarbeitet, die für die Organisation und Abwicklung der Mittags- und 

Nachmittagsverpflegung im Rahmen des Konzepts nach § 1 Abs. 2 benötigt werden. Eine Weitergabe 

der Daten erfolgt nur an Dritte, die in die Schulverpflegung eingebunden sind. 

 
(12) Die Schulsekretariate sind berechtigt, die notwendigen Daten im Auftrag der Stadt Wolfsburg zu 

erheben und an den Geschäftsbereich Schule bzw. die Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH zur 

weiteren Verarbeitung weiterzuleiten. 

 
(13) Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Niedersächsische Datenschutzgesetz 

(NDSG) in der jeweils gültigen Fassung finden Anwendung. 

 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.02.2024 in Kraft. 

 

Satzung öffentlich bekannt gemacht:   17.09.2010 

Satzung in Kraft getreten am:             18.09.2010 

 

1. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 27.05.2011 

1. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  28.05.2011 

 

2. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 20.12.2013 

2. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  21.12.2013 

 

3. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 01.08.2014 

3. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  01.09.2014 

 

4. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 03.07.2019 

4. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  01.08.2019 
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5. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 23.09.2022 

5. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  24.09.2022 

 

6. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 07.07.2023 

6. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  01.08.2023 

 

7. Satzungsänderung öffentlich bekannt gemacht: 13.10.2023 

7. geänderte Satzung in Kraft getreten am:  __:__.2024 

 

 

Wolfsburg, 13.10.2023 

Der Oberbürgermeister 

 

 
 

Friedhofsordnung (FO) 

für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Neindorf in Wolfsburg. 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) 

vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Neindorf am 07. September 2023 folgende Friedhofsordnung beschlossen:  

 

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen 

Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die 

Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn 

glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und 

Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung.  

 

 

Inhaltsübersicht 

 

I.Allgemeine Vorschriften  
 

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck  
§ 2 Friedhofsverwaltung  
§ 3 Schließung und Entwidmung  
 
II. Ordnungsvorschriften  
 
§ 4 Öffnungszeiten  
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof  
§ 6 Dienstleistungen  
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III. Allgemeine Bestattungsvorschriften  
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung  
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen  
§ 9 Ruhezeiten  
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen  
 
IV. Grabstätten  
 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Reihengrabstätten  
§ 13 Rasenreihengrabstätten (Erdbestattung)  
§ 14 Wahlgrabstätten  
§ 15 Urnenwahlgrabstätten  
§ 16 Rasenurnenreihengrabstätten 
§ 17 Naturnahe Urnengrabstätten  
§ 18 Rückgabe von Wahlgrabstätten  
§ 19 Bestattungsverzeichnis  
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen  
 
§ 20 Gestaltungsgrundsatz  
§ 21 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen  
 
VI. Anlage und Pflege von Grabstätten  
 
§ 22 Allgemeines  
§ 23 Grabpflege, Grabschmuck  
§ 24 Vernachlässigung VII. Grabmale und andere Anlagen  
§ 25 Errichtung und Änderung von Grabmalen  
§ 26 Entfernung  
§ 27 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  
 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern  
 
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche  
 
IX. Haftung und Gebühren  
 
§ 29 Haftung  
§ 30 Gebühren  
 
X. Schlussvorschriften  
 
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Geltungsbereich und Friedhofszweck  

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Neindorf in seiner jeweili-
gen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 345/186 Flur 4 Gemarkung in Neindorf in Größe 
von insgesamt 0,78.63 ha. Eigentümerin des Flurstückes ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Neindorf.  
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(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Neindorf Stadt Wolfsburg Ortsteil Neindorf hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode 
ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung 
von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.  
 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.  
 
(4) Kirchliche Friedhofsträger dürfen keine Grabfelder für anonyme Bestattungen anlegen. Eine anonyme 
Bestattung entspricht nicht dem christlichen Menschenbild. 

 
§ 2  

Friedhofsverwaltung 
 
(1) Der Friedhof ist eine unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung).  
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchli-
chen und staatlichen Vorschriften.  
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.  
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlän-
gerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines 
Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.  
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine 
Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. 
Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schlie-
ßung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem 
genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach dem 
Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden 
kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Fried-
hofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulas-
sen.  
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.  
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwid-
mung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abge-
laufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist.  
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II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 4 

Öffnungszeiten 
 
(1) Der Friedhof ist vom 01. Oktober bis 31. März von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr und vom 01. April bis 30. 
September von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr für die Besucher geöffnet.  
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.  
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerun-
gen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, 
zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann 
Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.  
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:  
 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kinderwa-
gen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelas-
senen Dienstleistungserbringer - zu befahren,  
 
b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten,  
 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen,  
 
d) Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten,  
 
e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im 
Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,  
 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu 
entsorgen,  
 
g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen,  
 
h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen.  
 
i) aus Gründen des Umwelt- und Naturschutzes sind Plastikblumen als Grabschmuck nicht erwünscht.  
 
3) Der Kirchenvorstand kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht beein-
trächtigt werden.  
 
(4) Der Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.  
 
(5) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.  
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§ 6 

Dienstleistungen 
 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und 
personeller Hinsicht zuverlässig sind.  
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den 
Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung 
entbehrlich.  
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungs-
erbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.  
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. III. Allgemeine Bestattungsvorschrif-
ten  
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7  
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestat-
tung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird.  
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist.  
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.  
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestat-
tung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.  
 

 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-
pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestatten-
den Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
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(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.  
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absat-
zes 2 entsprechend.  
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.  
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.  

§ 9 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstorbenen Kindern bis zum 5. Lebensjahr 20 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.  
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden.  
 
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren 
Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.  
 
(3) Die Durchführung der Umbettung ist von dem oder der Nutzungsberechtigten schriftlich unter Vorlage 
der Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde nach Abs. 2 bei der Friedhofsverwaltung zu beantra-
gen. Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtneri-
scher oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.  
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.  
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.  
 

IV. Grabstätten  
 

§ 11 Allgemeines  
 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:  
 
a) Reihengrabstätten (§ 12),  
 
b) Rasenreihengrabstätten (§ 13),  
 
c) Wahlgrabstätten (§ 14),  
 
d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15),  
 
e) Rasenurnenreihengrabstätten (§ 16),  
 
f) Naturnahe Urnengrabstätte (§ 17).  
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(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungs-
recht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsbe-
rechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. Über das 
jeweilige Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.  
 
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlich-
keit der Umgebung besteht nicht.  
 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene 
Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.  
 
(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, 
wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Le-
benspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.  
 
(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben:  
 

a) für Särge von Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr:  

Länge: 1,50 m    Breite: 0,90 m,  
 

von Erwachsenen in Reihengrabstätten:  
Länge: 2,20 m    Breite: 0,90 m,     
 
von Erwachsenen in Rasenreihengrabstätten:   
Länge:2,20m     Breite: 0,90 m,  
 
von Erwachsenen in Wahlgrabstätten mit einer Stelle:  
Länge: 2,20 m    Breite: 0,90 m,  
 
von Erwachsenen in Wahlgrabstätten mit 2 Stellen:  
Länge:2,20 m     Breite: 2,40 m,  
 
von Erwachsenen in Wahlgrabstätten mit 3 Stellen:  
Länge:2,20 m     Breite: 3,60 m,  
 

b) für Rasenurnenreihengrabstätten:  

Länge: 1,00 m    Breite: 0,8 m.  
 
für Urnenwahlgräber (1 und 2 Stellen):  
Länge: 1,00 m    Breite: 0,80m  
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße.  
 
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhü-
gel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen 
müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.  
 
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind.  
 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das 
Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.  
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(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht.  
 
 

§ 12 
Reihengrabstätten (Erdbestattung, Ruhezeit 30 Jahre) 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich 
einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der 
Ruhezeit bekannt gemacht.  
Das Abräumen der Blumen, Sträucher und Vasen obliegt dem Nutzungsberechtigten. Das Eineb-
nen der Grabstätten mit Entfernen der Grabsteine gehört zu den Aufgaben der Friedhofsverwal-
tung.  

 
 

§ 13 
Rasenreihengrabstätten (Erdbestattung, Ruhezeit 30 Jahre) 

 
(1) Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die an-
lässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Die gesamte 
Fläche der Rasenreihengrabstätten wird mit Rasen angesät und durch die Friedhofsverwaltung für 
die Dauer der Ruhezeit gepflegt. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Für die Kennzeichnung der Rasenreihengrabstätten (Erdbestattung) ist eine Grabplatte in der 
Größe von 60 cm x 45 cm rasenbündig auf der Grabstätte einzubauen. Der Nutzungsberechtigte 
hat den Steinmetz oder andere qualifizierte Dienstleistungserbringer zu beauftragen.  
 
(3) Das Aufstellen von Sträußen, Gestecken oder Pflanzenschalen ist wegen der besonderen Pfle-
gemaßnahme grundsätzlich nur auf den dazugehörigen Ablageflächen erlaubt. Grabschmuck auf 
den Gräbern ist ausnahmsweise in der Zeit von Oktober bis Ende Februar erlaubt.  
 
(4) Bei Rasenreihengrabstätten wird die Entfernung der verwelkten Blumen und Kränze durch die 
nutzungsberechtigte Person vorgenommen. Die Einebnung des Grabes erfolgt nach Ablauf der 
Ruhezeit und ist der Friedhofsverwaltung ausdrücklich vorbehalten. 
 
(5) Das Einebnen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der 
Ruhezeit bekanntgemacht.  
 

§ 14 
Wahlgrabstätten  

für Erdbestattung, Ruhezeit 30 Jahre und Urnenbestattung, Ruhezeit 20 Jahre  
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder 

mehreren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom 
Tage der Verleihung angerechnet.  
 
(2) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer und einer weiteren Grabstelle zur 

Bestattung einer Asche für die Dauer von 20 Jahren vergeben.  
 

(3) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 5 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert 
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sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebüh-
ren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. Nach Ablauf der Nut-
zungszeit wird die gesamte Wahlgrabstätte durch die Friedhofsverwaltung eingeebnet. Für Blu-
men, Sträucher und Vasen ist der Nutzungsberechtigte zuständig. 
 
(4) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige be-
stattet werden:  
 
a) Ehegatte,  
 
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-
schaft,  
 
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,  
 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,  
 
e) Eltern,  
 
f) Geschwister,  
 
g) Stiefgeschwister,  
 
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. Grundsätzlich entscheidet die nutzungs-
berechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem 
Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person 
der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofs-
verwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung 
anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Person 
und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Ab-
satz 4 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertra-
gung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen nutzungsberechtigten Person so-
wie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.  
 
(6) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen 
ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. 
Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist 
beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht 
nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 4 bestattungsbe-
rechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht 
innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer 
Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie 
das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 4 genannten Personen oder, wenn eine solche 
nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes 
bestattungsberechtigt nach Absatz 4 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 5.  
 
(7) Das Abräumen von einer Wahlgrabstätte wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit bekannt 
gemacht.  
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§ 15  

Urnenwahlgrabstätten 
 
Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten. 
 
 

§ 16  
Rasenurnenreihengrabstätten (Urne, Ruhezeit 20 Jahre) 

 
(1) Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Urnenbestattung, die 
anlässlich einer Bestattung einer Asche der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben wer-
den. Die gesamte Fläche der Rasenreihengrabstätten (Urne) wird mit Rasen angesät und von der 
Friedhofsverwaltung für die Dauer der Ruhefrist gepflegt. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert 
werden.  
 
(2) Für die Kennzeichnung der Rasenreihengrabstätten (Urne) ist eine Grabplatte in der Größe 30 
cm x 45 cm rasenbündig auf der Grabstätte einzubauen. Der Nutzungsberechtigte hat den Stein-
metz oder andere qualifizierte Dienstleistungserbringer zu beauftragen. 
 

(3) Das Aufstellen von Sträußen, Gestecken oder Pflanzenschalen ist wegen der besonderen Pfle-
gemaßnahme grundsätzlich nur auf den dazugehörigen Ablageflächen erlaubt. Grabschmuck auf 
den Gräbern ist ausnahmsweise in der Zeit von Oktober bis Februar erlaubt.  
 
(4) Bei Rasenreihengrabstätten (Urne) wird die Entfernung der verwelkten Blumen und Kränze 
durch die nutzungsberechtigte Person vorgenommen. Die Einebnung des Grabes erfolgt nach Ab-
lauf der Ruhezeit und ist der Friedhofsverwaltung ausdrücklich vorbehalten.  
 
(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der 
Ruhezeit bekanntgemacht.  

 
§17  

Naturnahe Urnengrabstätten 
 
(1) Naturnahe Urnengrabstätten werden zur Beisetzung einer Asche für die Dauer der Ruhezeit in 
unmittelbarer Nähe eines Baumes vergeben. In einer Naturnahen Urnengrabstätte darf nur eine 
Asche bestattet werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Die Herrichtung des Grabes sowie die Grabpflege erfolgt für die Dauer der Ruhefrist durch die 
Friedhofsverwaltung.  
 
(3) Für die Kennzeichnung der Naturnahen Urnengrabstätten ist ein Feldstein mit Namen als Grab-
stein auf der Grabstätte einzubauen. Die max. Maße für den Feldstein betragen: Länge 20 cm, 
Breite 30 cm, Höhe 30 cm. 
 
(4) Auf der Ablagefläche am Baumstamm ist das Aufstellen von Blumensträußen erlaubt und aus-
nahmsweise das Ablegen von Gestecken in der Zeit von Oktober bis Februar. Grablichter sind 
nicht erlaubt. 
 
(5) Bei Naturnahen Urnengrabstätten wird die Entfernung der verwelkten Blumen und Kränze und 
die Begradigung des Grabes spätestens nach 3 Monaten durch die Friedhofsverwaltung vorge-
nommen.  
 
(6) Naturnahe Urnengrabstätten stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf Beisetzung in einer Naturnahen Urnengrabstätte.  

 
§ 18  
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Rückgabe von Wahlgrabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden. Bei teil-

belegten Grabstätten ist die Rückgabe erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit möglich. Die Rück-
gabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Unbelegte Grabstätten werden nach Rückgabe durch die Friedhofsver-
waltung abgeräumt.  
Bei teilbelegten Grabstätten erfolgt die Abräumung nach Ablauf der letzten Ruhezeit Nach Ab-
lauf der Nutzungszeit wird die gesamte Wahlgrabstätte durch die Friedhofsverwaltung einge-
ebnet. Für Blumen, Sträucher und Vasen ist der Nutzungsberechtigte zuständig. 

 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten werden keine Gebühren erstattet.  
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten 
(Wahlgrabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die künf-
tige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht 
nicht.  
 

§ 19  
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen 
lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.  
 

 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 

§ 20  
Gestaltungsgrundsatz  

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  
 

 
§ 21  

Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen  
 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung 
des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung 
darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen gilt § 20 entsprechend. 
Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauf-
fälliger Weise angebracht werden.  
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in 
der Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind.  
 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu 
halten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich, insofern in der Friedhofs-
ordnung nichts anderes geregelt ist.  
 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, 
sind die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unver-
züglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von 
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Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsver-
waltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträ-
ger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 22  
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen eines Jahres nach der Belegung oder nach dem 

Erwerb des Nutzungsrechts mit einem Grabmal oder einer Namensplatte angelegt sein. Bei Ra-
senreihengräbern ist der Grabhügel binnen eines Jahres bis zum Bodenniveau abzutragen. Die 
Rasensaat wird von der Friedhofsverwaltung aufgebracht.  
 
(2) Die Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstät-
ten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den 
Grabstätten nicht gestattet. Es sind auf den Grabstätten nur Pflanzen zulässig, deren Höhe in ei-
nem angemessenen Verhältnis zur Größe der Grabstätte stehen. Die sind bei  
Reihengrabstätten     max. 0,80 m  
Urnenwahlgrabstätten    max. 0,80 m  
Wahlgrabstätten     max. 1,20 m 
 
(3) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen ver-
pflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. Die Pflege der 
Rasenreihengräber und der naturnahen Urnengrabstätten obliegt der Friedhofsverwaltung.  
 
(4) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behin-
dernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. 
sind spätestens 3 Monate nach der Beisetzung von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen unter Berücksichtigung der Trennvorschriften abzulegen.  
 
(5) Die Gestecke von Allerheiligen und Ewigkeitssonntag sind von den Nutzungsberechtigten unter 
Berücksichtigung der Trennvorschriften zum 1. März zu beseitigen. 
 
(6) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten ob-
liegt allein der Friedhofsverwaltung. Nur bei Wahlgrabstätten sind 20 cm um die Grabstätte durch 
den Nutzungsberechtigten zu pflegen. 
 
(7) Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist auf dem Friedhof ist nicht erwünscht. 
 
(8) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Perso-
nen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 23  
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen 
Anlagen ist nicht erwünscht. 
 
(2) Kunststoffe dürfen bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der 
Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszei-
chen.  
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(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen 
ist nicht erwünscht. 
 
 

§ 24  
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die 

nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grab-
stätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung 
nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung 
aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung 
hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person auf-
gefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbar-
keit des Bescheides zu entfernen. 
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu er-
mitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und 
Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hin-
weisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu set-
zen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwal-
tung  

 
a) die Grabstätte bodengleich einebnen und  

 
b) den vorhandenen Stein stehen lassen. 

 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person entfernen oder entfernen lassen.  
 

VII. Grabmale und andere Anlagen 
 

§ 25  
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsver-
waltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den 
Vorgaben des technischen Regelwerks in jeweils gültiger Fassung entspricht und muss durch den 
Steinmetz oder andere qualifizierte Dienstleistungserbringer erfolgen. 
 
(2) Es sind stehende oder liegende Grabmale zulässig. Stehenden Grabmalen können Namens-
steine bis zu einer Ansichtsfläche von 0,20 m² zugeordnet werden. Je Grabstelle jedoch nicht mehr 
als ein Namenstein. Grabmale sind bis zu folgende Größen zulässig:  
 
a) Stelen oder Grabsäulen (höher als breit):  

auf Kindergrabstätten      bis 0,24 m² Ansichtsfläche maximale 
Höhe       0,60 m über der Einfassung 
 
auf einstelligen Grabstätten     bis 0,45 m² Ansichtsfläche maximale 
Höhe       0,75 m über der Einfassung  
 
auf zwei- und mehrstelligen Grabstätten   bis 0,90 m² Ansichtsfläche maximale 
Höhe       1,20 m über der Einfassung  
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auf Urnenwahlgräbern     bis 0,36 m² Ansichtsfläche maximale Höhe  
       0,60 m über der Einfassung 
 
Die Mindeststärke des Grabmals muss 12 cm betragen, die Höchststärke kann 30 cm betragen.  
 
b) Breitsteine können auf zwei- und mehrstelligen Wahlgrabstätten aufgestellt werden und 
müssen aus zwei aufeinandergesetzten Teilen bestehen. Das Unterteil muss gegenüber dem 
Oberteil an mindestens drei Seiten zurückgesetzt sein.  
 
c) Liegesteine auf Reihen- oder Wahlgrabstätten sollen eine Mindesthöhe von 12 cm haben, 
die Ansichtshöhe nach dem Verlegen muss 5 - 8 cm betragen. Die Ansichtsfläche darf 0,40 m² 
nicht überschreiten.  
 
d) Liegesteine für Urnenrasenreihengrabstätten müssen in die Rasenfläche eingelassen sein 
und dürfen nicht über die Rasenkante stehen. Die Maße für die Liegeplatten betragen: Länge 
30 cm, Breite 45 cm, die Mindeststärke beträgt 10 cm.  
 
e) Liegesteine für Rasenreihengrabstätten müssen in die Rasenfläche eingelassen sein und 
dürfen nicht über die Rasenkante stehen. Die Maße für die Liegeplatten betragen: Länge 45 
cm, Breite 60 cm, die Mindeststärke beträgt 10 cm.  
 
f) Auf naturnahen Gräbern soll die Kennzeichnung durch Feldsteine mit Namen erfolgen. Die 
max. Maße für den Feldstein betragen: Länge 30 cm, Tiefe 20 cm, Höhe 30 cm. 

 
(3) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeige-
unterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Be-
maßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenen-
nung eingetragen sein.  
 
(4) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes ge-
gen die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf 
von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Überein-
stimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheits-
relevanten Daten bestätigt.  
 
(5) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage 
nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist.  
 
(6) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu be-
festigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die 
aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grab-
mal) der Deutschen NatursteinAkademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, Er-
stellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.  
 
(7) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige 
Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berech-
nung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal 
vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüf-
ablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren.  
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofs-
verwaltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation 
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der Abnahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA 
Grabmal vorzulegen.  
 
(9) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbil-
dung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemes-
sene Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessun-
gen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der 
Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. 
Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit 
Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.  
 
(10) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen 
nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwal-
tung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung 
des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsver-
waltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlas-
sen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen 
gilt § 21 Absatz 4.  
 

§ 26 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Eine vorzeitige Einebnung einer Grabstätte 
kann frühestens 3 Jahre vor Ablauf der Nutzungszeit erfolgen. Ein Anspruch auf Gebührenerstat-
tung ist dadurch nicht gegeben.  
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten 

veranlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. In-
nerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern 
auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die nutzungsberechtig-
ten Personen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen. Die Friedhofsverwaltung hat 
keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung 
abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch 
keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. Nach Ab-
lauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten wird 
durch die Friedhofverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen veranlasst.  
 
 

§ 27 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsver-
waltung erhalten.  
 

VIII. Trauerfeiern 
 

§ 28  
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche 

 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. 

  
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.  
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt 
des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei 
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ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn 
Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.  
 

 
IX. Haftung und Gebühren 

 
§ 29 

Haftung 
 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag 
errichtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.  
 
 
 

§ 30  
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gel-
tenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.  
 

 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 17.10.2014 außer Kraft.  
 
 
 Wolfsburg, den 07. September 2023  
 
Der Kirchenvorstand:  
 
___K. Weber______________     ___K. Böttcher__________  
Vorsitzende/r Kirchenvorstand   (L.S)   Mitglied Kirchenvorstand  
 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 3 Nummer 2 Kirchengemein-
deordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.  
 
 
Der Kirchenkreisvorstand:  
 
____ C. Berndt_________________                   ______ H. Wolf-Doettinchem____  
 
Vorsitzende/r Kirchenkreisvorstand        (L.S)       Mitglied Kirchenkreisvorstand  
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Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
 

für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Neindorf in Wolfsburg. 
 

 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) 
vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 31 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvor-
stand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Neindorf für den Friedhof in Neindorf am 07. September 2023 fol-
gende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 

 

§ 1 
Allgemeines 

 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistun-
gen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 

 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 

 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 
durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen 
hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 

 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung    des Nutzungs-
rechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nut-
zungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 

 

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung. 

 

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung. 
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§ 4 

Festsetzung und Fälligkeit 

 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist. 

 

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 

 

§ 5 

Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetra-
ges zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 

 

(2)  Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 

 

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 

 

§ 6 
Gebührentarif 

 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

 

1. Reihengrabstätte: 

 Für 30 Jahre, 

 Inkl. Friedhofsunterhaltungs- und Einebnungsgebühr     1.475,00 € 

 

2. Rasenreihengrabstätte: 

     Für 30 Jahre, 

 Inkl. Rasenpflege, Friedhofsunterhaltungs- und Einebnungsgebühr  1.735,00 € 

 

3. Wahlgrabstätte: 

     Für 30 Jahre - je Grabstelle-, 

 Inkl. Friedhofsunterhaltungs- und Einebnungsgebühr     1.485,00 € 

 Für jedes Jahr der Verlängerung:             49,60 € 

 

4. Kinderwahlgrab bis zu 5 Jahren: 

 Für 20 Jahre - je Grabstelle-, 

 Inkl. Friedhofsunterhaltungs- und Einebnungsgebühr        975,00 € 

 Für jedes Jahr der Verlängerung:             48,70 € 

  

 

5. Rasenurnenreihengrabstätte: 

     Für 20 Jahre,  
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 Inkl. Rasenpflege, Friedhofsunterhaltungs- und Einebnungsgebühr     985,00 € 

 

6. Urnenwahlgrabstätte: 

     Für 20 Jahre - je Grabstelle -, 

 Inkl. Friedhofsunterhaltungs- und Einebnungsgebühr        965,00 € 

 Für jedes Jahr der Verlängerung:             48,30 € 

 

7. Grabstelle in naturnaher Urnengrabstätte: 

 Für 20 Jahre,  

 Inkl. Anlagenpflege, Friedhofsunterhaltungs- und Einebnungsgebühr 1.115,00 € 

 
8. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl- 
 grabstätte gemäß § 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung: 
 

a) eine Verlängerungsgebühr gemäß § 6 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und 

 

b) eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2. 
 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die ge-
samte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 

 

II. Gebühren für die Bestattung: 

 

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 

 

1. für eine Erdbestattung:                                                

a) für Personen über 5 Jahren           493,00 € 

b) für Personen unter 5 Jahren           242,00 € 

 

2. für eine Urnenbestattung:                                        

a) in einer Urnengrabstelle            121,00 € 

b) in einer naturnahen Urnengrabstelle          193,00 € 

 

3. für Bestattungen an Wochenenden zusätzlich: 

a) bei einer Erdbestattung nach Nr. 1 a und b         120,80 € 

b) bei einer Urnenbestattung nach Nr. 2 a            60,40 € 

 

III. Gebühren für Standsicherheit: 

 

Standsicherheitsgebühr je Grabstein je Jahr:            0,60 € 

 

IV. Verwaltungsgebühren: 

 

1. Grabmalgenehmigung stehend und liegend                                    36,00 € 

     

2. Prüfung der Anzeige bei Veränderung eines Grabmales oder der Ergänzung 

    von Inschriften                 7,00 € 

 

3. Verwaltungsgebühr je Verlängerung                   17,00 €    

 

4. Verwaltungsgebühr je Bestattung            56,00 €     
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5. Verwaltungsgebühr vorzeitige Einebnung           30,00 €   

 

6. Verwaltungsgebühr Antrag vorzeitige Einebnung          10,00 €      

    

7. Verwaltungsgebühr je Trauerhallennutzung           50,00 €  
             

  

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr: 

 

Für ein Jahr 

- je Grabstelle -:                                                                30,50 € 

 

VI. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle: 

     

1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle 

    je Trauerfeier:             232,00 € 

§ 7 

 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 

 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebühren-ordnung in der Fassung 
vom 17.10.2014 außer Kraft. 

 
Neindorf, den  

 
Der Kirchenvorstand: 
 
 
_____K. Weber_____________             ____K. Böttcher_______ 
 Vorsitzende/r Kirchenvorstand  (L.S)  Mitglied Kirchenvorstand 

 
 
 

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 3 Nr. 2 der Kirchengemein-
deordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 

 
 
Wolfsburg, den 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 
 
 
___C. Berndt__________________   ____H. Wolf-Doettinchem____ 
Vorsitzende/r Kirchenkreisvorstand  (L.S)  Mitglied Kirchenkreisvorstand 
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Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
  

http://www.wolfsburg.de/ausschreibungen
http://www.dtvp.de/Center/
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Öffentliche Zustellungen 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich  
Bürgerdienste 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Fischer, Anna-Lena 
 
Letzte bekannte Anschrift: Aachener Straße 2, 38440 Wolfsburg 
 
Aktenzeichen: 990201743044 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
gez. Engelmann 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354). 
 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 
 
Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 

Datum des Bescheides 

QUSI GmbH 
Tischlerstraße 1 A 
38440 Wolfsburg 

QUSI GmbH 
Tischlerstraße 1 A 
38440 Wolfsburg 

 01-13 WOB-QS 910 

 
 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:30 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 13.10.2023.  
Der Bescheid gilt am 30.10.2023 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 12.10.2023 
 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
 
Grundmann 

 

 
 
 
 


